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Die Anfänge:
Im Jahre 2013 stellte der Deutsche Schausteller-
bund e.V. bereits eine erste Bewerbung zur An-
erkennung der „gelebten Volksfestkultur in 
Deutschland“ als immaterielles Kulturerbe bei 
der Deutschen UNESCO-Kommission einge-
reicht. Schon damals begann eine gute Zusam-
menarbeit zwischen dem DSB und mir, als man 
mich bat, „als Expertin auf dem Gebiet der Volks-

feste in Deutschland“ ein Empfehlungsschrei-
ben zu verfassen. Begründet wurde der Antrag 
2013 vom DSB wie folgt:
„Die Anerkennung der Volksfeste als immaterielles 
Kulturerbe hilft Politik, Veranstaltern und Schaustel-
lern, die vielen traditionsreichen Volksfeste hierzu-
lande durch kulturpolitische Maßnahmen zu schüt-
zen und damit den Volksfesttourismus und die Wirt-

„Schaustellerkultur auf Volksfesten in Deutschland“ – Wir haben es geschafft!

Seit dem 27. März 2026 ist die „Schaustellerkul-
tur auf Volksfesten in Deutschland“ von der 
Deutschen UNESCO-Kommission als immateri-
elles Kulturerbe anerkannt und in das Bundes-
weite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes 
aufgenommen worden.

Was ist ein „Immaterielles Kulturerbe“?
Als „Immaterielles Kulturerbe“ werden lebendi-
ge Alltagskulturen oder auch kulturelle Aus-
drucksformen wie z.B. Handwerkskünste, Bräu-
che und Feste bezeichnet, die sich durch ihre 
Anwendung in der Vergangenheit, der Gegen-
wart und naher Zukunft auszeichnen und von 
Generation zu Generation weitergegeben wer-
den. 

Was ist unser „Immaterielles Kulturerbe“?
Unsere Traditionen, unsere überlieferte Lebens-
weise und unser vielfältiges Wissen und Können, 
das in Gemeinschaften praktiziert und von Ge-
neration zu Generation weitergeben wird, – das 
ist die „Schaustellerkultur auf Volksfesten in 
Deutschland“. Sie ist nun als zu schützendes 
Kulturgut anerkannt. Für uns Schaustellerinnen 
und Schausteller bedeutet die Entscheidung 
sehr viel. Blickt man zurück in unsere Geschich-
te, ist es fast schon unfassbar, wie weit und 
schwierig der Weg vom Fahrenden Volk des 
Mittelalters zum Schausteller der Gegenwart 
war. Seit dem Mittelalter zogen die „Fahrenden 
Leute“ im deutschsprachigen Raum von Stadt 
zu Stadt anlässlich der dort stattfindenden Jahr-
märkte. Unter ihnen waren Händler, Barbiere 
und Kaufleute verschiedener Herkunft. Dazu 
gesellten sich ortsansässige Zuckerbäcker, 
Schlachter, Wirtsleute, Handwerker wie Schmie-
de, Schlosser oder Tischler. Komödianten, dar-
unter waren Gaukler, Musikanten und Artisten, 
rundeten das bunte Bild des Jahrmarktes ab. 
Bis Ende des 18. Jahrhundert mussten sie je-
doch bei Einbruch der Dunkelheit die Stadt ver-
lassen. Übernachtet haben sie in Planwagen 
oder selbstgebauten einfachen Fuhrwerken au-
ßerhalb der Stadtmauern.
Die Fahrenden Leute hatten kein leichtes Leben, 
keine bürgerlichen Gesetze schützten sie und 
sie durften auch keine Heiligen Sakramente 
empfangen. Das heißt, keine Taufe, keine Kom-
munion, keine kirchliche Ehe und kein Pastor 

durfte ihre Beerdigung begleiten. 
Als Teil des sogenannten Fahrenden 
Volks des Mittelalters wurden Schau-
steller diskriminiert und auch später 
noch lange von bürgerlichen und kirch-
lichen Rechten ausgeschlossen. 
Erst mit dem ‚Preußisch Allgemeinen 
Landrecht von 1794’ wurden die Bedin-
gungen für sie besser. Zum ersten Mal 
wurden begrenzte Konzessionen aus-
gestellt, für eine bestimmte Zeit in ei-
nem gewissen Territorium zu reisen. 
Etwa 70 Jahre später wurde die Gewer-
beausübung der Schausteller in der 
Wandergewerbeordnung festgelegt. 
Und nun, knapp 250 Jahre später, ist das Wirken 
der etwa 6000 Schaustellerfamilien, die auf 9750 
großen und kleinen Volksfesten in Deutschland 
während der Saison leben und arbeiten, als ein 
zu schützendes Kulturgut offiziell von der 
UNESCO Kommission anerkannt worden, und 
damit für alle Zeiten geschützt. Dies berechtigt 
uns zuversichtlich in unsere Zukunft zu schauen. 
Ich bin stolz, an diesem Antrag als Gründerin 
und Gesellschafterin der Kulturgut Volksfest 
gUG federführend mitgewirkt zu haben. Ich 
möchte mich auch noch einmal bei den beiden 
Schausteller-Dachorganisationen, dem Deut-
schen Schaustellerbund e.V., kurz DSB, und 
dem Bundesverband Schausteller und Markt-
kaufleute e.V., kurz BSM, bedanken für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen, nach drei abge-
lehnten Anträgen noch einmal einen Antrag sch-
reiben zu dürfen. Diesen haben wir gemeinsam 
auf den Weg gebracht und wir freuen uns sehr 
über den Erfolg. 

Ein kleiner Rückblick zeigt, wie alles angefan-
gen hat
Dazu möchte ich mich zunächst bei den Men-
schen bedanken, die mich seit 2018 bei den 
Bemühungen um die Anerkennung der Volks-
fest- oder Schaustellerkultur als immaterielles 
UNESCO-Kulturerbe begleitet haben.
Ich danke Andrea Stadler und der bereits ver-
storbenen Brigitte Aust, beide ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen des ehemaligen „Markt- und 
Schausteller Museums Essen“. Ihnen gilt ein be-
sonderer Dank, den Brigitte Aust leider nicht 
mehr selbst entgegennehmen kann. 

Durch Andrea Stadlers private Bekanntschaft zu 
Zeev Courarier kam es zum Kontakt mit dem 
französischen Kultusministerium. Andrea Stadt-
ler, Brigitte Aust und ich, als Gründerin der Kul-
turgut Volksfest gUG, wurden im Mai 2018 von 
Isabelle Chave, Generaldirektorin für Kulturerbe 
vom Französischen Ministerium für Kultur, nach 
Paris eingeladen. 2017 hatten unsere französi-
schen Schaustellerkollegen das Glück, in ihr 
nationales Verzeichnis aufgenommen zu wer-
den. In der Folge strebten sie die Aufnahme in 
das internationale Verzeichnis des UNESCO 
Weltkulturerbes an. Der Antrag muss jedoch aus 
drei europäischen Ländern, in denen bereits 
eine Anerkennung als immaterielles Kulturerbe 
erreicht ist, gemeinsam gestellt werden. Nur gab 
es zu diesem Zeitpunkt noch keine drei europä-
ischen Länder mit derartigen Anerkennungen, 
weshalb die Franzosen sehr an einem neuen 
deutschen Antrag zur Anerkennung als immate-
rielles Kulturerbe interessiert waren. 
In den folgenden Jahren gab es einige von der 
Europäischen Schausteller Union anberaumte 
Treffen, zu den Andrea Stadler und ich als Mit-
glieder des internationalen Expertenteams im 
Musée des Arts Forains, Paris, geladen waren. 
Es wurde der zukünftige gemeinsame Antrag zur 
Aufnahme in die internationale Liste besprochen 
und alle anwesenden europäischen Nachbarn 
konnten ihren Teil einbringen. Nach der Ableh-
nung unseres Antrages 2022 fiel Deutschland 
aus dem Projekt heraus.

schaft in den Regionen zu fördern.“ (Punkt 10 in der 
Bewerbung von 2013)
Im Dezember 2014 wurde der Antrag von der 
Deutschen UNESCO-Kommission abgelehnt: 
Die Begründung lautete: „dass die der Einbezug 
aller Betreiber angezweifelt wurde, und dass das 
kommerzielle Interesse im Vordergrund zu stehen 
scheint“ (Antwortschreiben an den DSB 2014)

  Buntes Treiben auf dem Frühlings-Volksfest in 
Köln. Menschen lieben den Bummel über einen Fest-
platz  Foto © Margit Ramus  
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Danach wurde seitens des DSB kein weiterer 
Versuch unternommen.
Kommerzielles Interesse ist kein Kriterium für 
die UNESCO – Wir, Andrea Stadtler, Brigitte 
Aust und ich wollten es besser machen! Es war 
klar, dass kommerzielle Interessen komplett in 
den Hintergrund rücken mussten, und ebenfalls 
war es wichtig, alle Schaustellerinnen und 
Schausteller als Antragstellende mit einzube-
ziehen. Was lag näher, als den DSB und den 
BSM als Vertreter aller bundesweiten Schaustel-
lerinnen und Schausteller mit ins Boot zu neh-
men. Beide gaben sofort ihre Zustimmung, ge-
meinsam mit der Kulturgut Volksfest gUG und 
dem Markt- und Schausteller Museum Essen 
einen neuen Antrag einzureichen.
Nach eineinhalb Jahren intensiver Arbeit brach-
ten wir  , Brigitte Aust, Andrea Stadler und ich, 
am 22.10.2019, den gemeinsam verfassten An-
trag mit dem Titel „Volksfestkultur in Deutsch-
land und die Kunst der Schausteller“ voller Zu-
versicht auf den Weg. 
Am 19.03.2021 kam die Ernüchterung / Die 
deutsche Expertenkommission der UNESCO 
stellte unseren Antrag zurück, gewährte jedoch 
eine Überarbeitung. Die Kommission bemän-
gelte die Angaben zur „differenzierten historisch-
kritischen Reflektion der Geschichte und Entwick-
lung der Kulturform“, außerdem waren die ge-
planten „Erhaltungsmaßnahmen“ und die „lokale 
und regionale Identitätsstiftung“ nicht befriedi-
gend dargestellt. Letztendlich war nicht ausrei-
chend erläutert worden, wer die „Trägerinnen 
und Träger der Volksfestkultur“ sind. Wir hatten 
uns strikt an die Fragestellungen gehalten, je-
doch erschwerten die strengen Kriterien und 

vorgegebenen Zeichenzahlen die Beantwor-
tung erheblich. Als Schaustellerin mehr denn als 
Kunsthistorikerin musste ich dabei einige Kom-
promisse eingehen – insbesondere konnten 
Emotionen und das über Generationen weiter-
gegebene Herzblut des Schaustellerberufs 
nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht wer-
den. 
Alle Punkte, die zur Rückstellung geführt hatten, 
wurden überarbeitet und am 10. Mai 2021 wur-
de der Antrag erneut eingereicht. Am 9. März 
2022 kam die endgültige Absage. Damit war 
das Vorhaben gescheitert und Deutschland 
auch aus dem internationalen Projekt ausge-
schieden. 

Aufgeben gibt es für mich nicht. Trotz vieler 
Rückschläge habe ich meine Ziele stets weiter-
verfolgt – so auch die Anerkennung der Volks-
festkultur als immaterielles UNESCO-Kulturer-
be. Während Länder wie Belgien und Finnland 
bereits erfolgreich waren, steht diese für 
Deutschland noch aus – obwohl unsere Volks-
feste zu den ältesten Europas zählen und seit 
über tausend Jahren Menschen verbinden. Sie 
stehen für Tradition, Heimat, Austausch und In-
tegration, fördern den kulturellen, länderüber-
greifen den Austausch – Werte, die heute wich-
tiger sind denn je.
Am 4. April 2023 erhielt ich auf meine Anfrage 
beim DSB die Zusage, dass eine erneute Be-
werbung nicht nur begrüßt, sondern aktiv unter-
stützt wird. Auch Patrick Arens bestätigte im 
Namen des BSM mein Vorhaben und sicherte 
volle Unterstützung zu.

Auf ein Neues / Es folgte ein Jahr zwischen 
Selbstzweifel und Zuversicht. Trotz aller Erfah-
rung mit den Anforderungen brachte mich der 
Antrag immer wieder an meine Grenzen – ich 
schrieb, verwarf und überarbeitete, bis die Ant-
worten stimmten. Mein Dank gilt Prof. Dr. Hiltrud 
Kier und Prof. Dr. Barbara Schock-Werner (ehe-
malige Dombaumeisterin von Köln und heutige 
Präsidentin des Kölner Dombauvereins) für ihre 
kritische Begleitung und die wissenschaftlich 
fundierten Empfehlungsschreiben. Ebenso 
danke ich Mark Schumburg für das bereitge-
stellte Bildmaterial. Wertvolle Unterstützung er-
hielt ich zudem von Dr. Helmut Groschwitz aus 
München (Beratungsstelle Immaterielles Kultur-
erbe Bayern), der mit seinen Hinweisen – insbe-
sondere zur Fokussierung auf den Begriff 
„Schaustellerkultur“ – entscheidend zum Gelin-
gen beitrug (Seine Argumentation: die Aufnah-
me der gesamtdeutschen Volksfestkultur sei zu 
allgemein und hätte kaum Chancen anerkannt 
zu werden)
Ein neuer Antrag wird im Namen des DSB, des 
BSM und der „Kulturgut Volksfest gUG“ im Ok-
tober 2023 eingereicht
Am 26. März 2025 die Rückstellung… Begrün-
dung: „Das Fachkomitee würdigt, dass es sich bei 
der Schaustellerkultur um eine tradierte, sehr spezi-
fische Lebensweise handelt, die auf vielfältigen Wis-
sensformen und überliefertem Können beruht. Sie 

ist offen für Veränderungen und integrativ. Positiv 
hervorzuheben ist zudem die breite Beteiligung der 
Trägerschaft an der Bewerbung. Ebenfalls positiv 
gewertet wird, dass sich der Antrag kritisch mit dem 
eigenen kolonialistischen und rassistischen Erbe 
auseinandersetzt. 
Die kritische Reflexion und Aufarbeitung fallen je-
doch in Bezug auf tradierte Formen von Sexismus in 
Teilen der Kulturform nicht gleichermaßen überzeu-
gend aus. Insbesondere nach medialer Kritik an se-
xistischen und rassistischen Darstellungen (bspw. 
2022 auf dem Stuttgarter Frühlingsfest) bedarf es, 
insbesondere von Seiten der Verbände, einer transpa-
renteren Form der Aufarbeitung. Idealerweise be-
steht diese Aufarbeitung aus geplanten zukünftigen 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Darstellungen, 
die sexuelle Übergriffe und sexistische Diskriminie-
rung verherrlichen“. (Schreiben vom 26.03.2025)
Damit hatte niemand gerechnet In einer ge-
meinsamen Videokonferenz am 23.04.2025 mit 
Vertretern der Deutschen UNESCO-Kommissi-
on sowie von unserer Seite Albert Ritter, Frank 
Hakelberg, Patrick Arens, Jessica Goldbach 
und mir glaubten wir die Damen und Herren 
davon zu überzeugt zu haben, dass das Thema 
Sexismus auf den Fassaden von Schausteller-
geschäften längst überwunden worden war. 
Gemeinsam mit Frau Goldbach und Herrn Ha-
kelberg formulierte ich die beiden aus Platz-
gründen im Antrag nur möglichen Sätze zum 
Thema „Sexismus“ um. Erfreulicherweise ge-
währte man ein Begleitschreiben zum überar-
beiteten Antrag, beides wurden am 27.05.2025 
erneut eingereicht.

Auszug aus dem Begleitschreiben:
„Wir wissen alle, dass Sexismus auf althergebrach-
ten und unhinterfragten Geschlechtsrollenklischees 
beruht, wie sie in unserer Welt immer noch weit ver-
breitet sind. Er fällt immer erst dann auf, wenn sich 
mit diesem Thema auseinandergesetzt wird. Für uns 
Schaustellerinnen und Schausteller war das Prob-
lem der Fassadenmalereien 2023, zum Zeitpunkt der 
Antragstellung, eigentlich schon erledigt. Geblieben 
war das Bewusstsein, dass wir sensibler in Bezug auf 
Sexismus oder Rassismus werden müssen. Nichts 
liegt uns ferner, als unsererseits dazu beizutragen, 
dass Frauen auf Volksfesten körperliche oder sexua-
lisierte Übergriffe befürchten müssen.[…]“
„Selbstverständlich beabsichtigen keine Schaustel-
lerin oder kein Schausteller mit provokanten, sexis-
tischen oder rassistischen Bemalungen ihrer Ge-
schäfte das Publikum und Familien mit ihren Kin-
dern zu brüskieren, Menschen zu diskriminieren, 
abzuwerten oder in ihren Gefühlen zu verletzen.
Dies ist eine Selbstverständlichkeit und Teil unserer 
Schaustellerkultur. Als Trägerinnen und Träger der 
Volksfeste pflegen wir unsere Geschäfte sorgfältig 
und passen sie dem Zeitgeist und dem Anspruch des 
Publikums stets an. Gemeinsam mit den örtlichen 
Kirchengemeinden, Schützen- und Gesangsverei-
nen, Ordnungsbehörden und den unzähligen Men-
schen, die im Hintergrund auf dem Festplatz agie-
ren, sorgen wir für das Gelingen eines Volksfestes. 

      www.kulturgut-volksfest.de

  Krinoline. Erbaut Ende des 19. Jhr. erfreut sie 
noch immer Fahrgäste aus der ganzen Welt 
Foto © Mark Schumburg 
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Unsere Belustigungsangebote wie auch künstleri-
sche und gastronomische Attraktionen sind die we-
sentlichen Gründe für den Besuch von Volksfesten. 
Deren hochwertige Präsentation und ständige Wei-
terentwicklung garantieren das fortbestehende Inte-
resse der Besucherinnen und Besucher. Ein Spar-
ziergang über den Festplatz weckt oft Erinnerungen 
an den besonderen Gewinn an einer Losbude oder 
die selbstgeschossene Blume für die Herzdame. Jün-
gere Menschen erleben herausfordernde Karussells, 
traditionelle Belustigungen, hören aktuelle Musik 
und essen und trinken im multikulturellen Aus-
tausch. Kinder erleben Begeisterung in einem Feu-
erwehrauto, einem Flugobjekt oder beim Entenan-
geln. Diese emotionalen Empfindungen unserer 
Gäste sind uns ein besonderes Anliegen.
Dafür wird in der Regel viel Geld, zum Beispiel für 
die Dekoration, die Malerei und das gesamte Equip-
ment, investiert. Manchen Schaustellern sowie vie-
len Besucherinnen und Besuchern ist gar nicht be-
wusst, dass die Dekorationen von Schaustellerge-
schäften häufig von durchaus künstlerischer Quali-
tät sind. Dazu trägt im Wesentlichen bei, dass die 
Malerei nicht selten von Künstlern mit akademi-
scher Ausbildung stammen, wie z.B. dem im Mai 
2022 verstorbenen Jacques Courtois, oder von Maciej 
Bernhardt, einem ehemaligen Mitglied des „Ateliers 
für angewandte Werbung“, und vielen anderen guten 
Malern.
Letztendlich ist es für uns Schaustellerinnen und 
Schausteller beruhigend zu wissen, dass Fassaden 
mit sexistischen Sujets inzwischen von Volksfestver-
anstaltenden nicht mehr zugelassen werden. Die 
Schaustellerverbände und die Kulturgut Volksfest 
gUG unterstützen diese Entscheidung. Sie stehen in 
ständigem, unmittelbarem Kontakt mit Schaustel-
lern, denn solche Fassaden haben auf einem Volks-
fest nichts zu suchen.“ ©MR

Weitere Monate mussten wir warten
Als die Bekanntgabe der Entscheidung immer 
näher rückte, stieg die Nervosität. Mein Herz 
schlug bis zum Hals, als am 27.03.2026, genau 
auf den Tag ein Jahr später, die Mails gleichzei-
tig auf den Bildschirmen aller drei Antragsteller 
aufleuchtete. Ich traute mich zuerst nicht, meine 
zu öffnen. Dann war es schwarz auf weiß zu le-
sen:
„Sehr geehrte Frau Dr. Ramus, 
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die 
„Schaustellerkultur auf Volksfesten in Deutschland“ 
in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen 
Kulturerbes aufgenommen wurde. 
Dazu gratulieren wir Ihnen auch im Namen aller 
Mitglieder des Fachkomitees Immaterielles Kultur-
erbe bei der Deutschen UNESCO-Kommission ganz 
herzlich. 
Insbesondere würdigt das Fachkomitee die Schau-
stellerkultur als überlieferte Lebensweise, die auf 
vielfältigem Wissen und Können beruht und in offe-
nen, inklusiven Gemeinschaften praktiziert wird. 
In der Überarbeitung des Antrags wurde eine breite 
Einbindung der Trägerschaften sowie eine reflek-
tierte Auseinandersetzung mit historischen Verant-

wortungen, insbesondere mit kolonialistischen und 
rassistischen Vergangenheiten, deutlich sichtbar. 
Hervorgehoben wird zudem die klare Abgrenzung 
gegenüber diskriminierenden Darstellungsformen 
sowie der von den beteiligten Verbänden gefasste 
Beschluss, sich aktiv gegen Sexismus und Rassismus 
einzusetzen. 
Mit der Aufnahme in das Bundesweite Verzeichnis 
des Immateriellen Kulturerbes wird die Schaustel-
lerkultur als eine reflektierte Kulturpraxis gewür-
digt, die Veränderungen aktiv gestaltet und deren 
Trägerinnen und Träger bereit sind, auch künftig 
Verantwortung für die sensible und zeitgemäße Wei-
terentwicklung ihres Kulturerbes zu übernehmen. 
Mit der Aufnahme in das Bundesweite Verzeichnis 
des Immateriellen Kulturerbes wird die „Schaustel-
lerkultur auf Volksfesten in Deutschland“ unter 
www.unesco.de/ike mit Text und Bild dargestellt. Die 
genannte Bezeichnung der Kulturform wird als ver-
bindlich erklärt. […]
Wir möchten abschließend noch einmal betonen, 
wie sehr wir Ihr großes Engagement für die Erhal-
tung Immateriellen Kulturerbes schätzen und 
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit im 
Netzwerk der Träger Immateriellen Kulturerbes.“ 
(Schreiben der UNESCO-Kommission vom 27.03.2026)
Mir kamen die Tränen; endlich, nach so langer 
Zeit, haben wir es geschafft, die verdiente An-
erkennung von der Deutschen UNESCO-Kom-
mission zu erhalten.

In diesem Sinne wollen wir uns alle gemeinsam 
freuen, dass die „Schaustellerkultur auf Volks-
festen in Deutschland“ in das Bundesweite Ver-
zeichnis des Immateriellen Kulturerbes der 
UNESCO aufgenommen wurde und damit für 
alle Zeiten geschützt sein wird. 
Wir wollen stolz und zuversichtlich in die Zukunft 
der Schausteller- und Volksfestkultur, auch über 
die Grenzen Deutschlands hinaus, schauen. 

  
  © Margit Ramus

  Blick in ein Schul-Mobil auf einem Volksfestplatz
Foto © Christoph Jansen 

  Wurstbraterei Vosen. Seit über 100 Jahren verkauft 
die Familie Vosen Bratwürste nach eigenem Rezept  
Foto © Margit Ramus 

Der Bericht, der gesamte Antrag sowie das Begleit-
schreiben zum Sexismus auf Fassaden von Schaustel-
lergeschäften sind unter folgendem Link im Kulturgut 
Volksfest-Archiv nachzulesen: 
https://kulturgut-volksfest.de/enzyklopaedie/unesco-
2026-anerkennung-der-schaustellerkultur-auf-volks-
festen-in-deutschland-als-immaterielles-kulturerbe/


